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(Die Punkte I  und I I  der ersten Abtheilung 
handeln von der Errichtung der Krons­
apotheken.)

I I I .  Von der Anlegung und der 
Uebergahe freier Apotheken.

2 1 8 .  Freie Apotheken werden auf Entschei­
dung des Medicinal-Departements des Ministeriums 
des Innern angelegt.

(Apotheken - Reglement 23. Deceinber J83G § 1.)

2 1 9 .  Jedem, der es wünscht, wird es erlaubt, 
Apotheken anzulegen und zu halten, wie in den Resi­
denzen, so in allen Städten und Ortschaften des 
Reiches, jedoch mit der Bedingung, dass Deijenige, 
der eine solche anlegt, oder hält, falls er gewilligt 
ist, die Apotheke selbst zu verwalten, oder im ent- 
gegengesetzten Falle der von ihm gewählte Verwal­
ter, nach seiner Prüfung in den pharmaceutischen 
Wissenschaften den Grad eines Apothekers oder Pro­
visors erhalten habe und nicht weniger als 25 Jahre 
»lt sei. Eine Ausnahme in Bezug auf diese letatere 
Bedingung ist nur auf besondere ^Rücksicht durch 
Entscheidung des Ministers des Innern zulässig.

(Ebendaselbst $ 2.)
1 «
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2 2 0 .  W er eine Apotheke anzulegen wünscht, 
giebt darüber eine Bittschrift ein : im St. Petersburgi­
schen Gouvernement — ins Physikat, im Moskwaschen 

Ins medicinische Comptoir, in den übrigen Gou- 
vemements — in die Orts-Medicinaiverwaltung, mit 
Beilegung des Diploms über den pharmaceutischen 
Grad. Die Orts-Medicinalbehörde stellt — nach vor­
läufiger Verhandlung mit der Gouvernementsobrigkeit 
nnd nach Erwägung: erstens» der wirklichen Noth- 
wendigkeit zur Anlegung einer neuen Apotheke, nach 
den Localumständen, der Bevölkerung und der Zahl 
der in der Stadt oder dem Flecken sich schon be­
findenden Apetheken, und zweitens, der schriftlichen 
Erklärung der übrigen Apothekenbe&itzer des Ortes 
darüber, ob die Errichtung einer neuen Apotheke 
gestattet werden könne, oder im entgegengesetzten 
Falle unter Angabe der von ihnen angetroffenen Hin­
dernisse — mit ihrer Schlussfolgerung dem Medicinal- 
departement des Ministeriums des Innern vor.

An m erk . Die Anlegung einer Apotheke wird auch 
ohne Einwilligung der übrigen Apothekeninhaber 
gestattet, wenn der Minister des Innern die 
Existenz’ einer solchen fü r nöthig und die Gegeh- 
gründe für nichtig erachtet»

(Ebendaselbst $ 3 und,4.)

221. Nach Empfang der Entscheidung des 
Departements ertheilt die Medicinalbehörde die Etf- 
laubniss znr Anlegung der Apotheke unter der Be-̂  
dingung, dieselbe im Laufe eines Jahres zu eröffnen, 
widrigenfalls nach Ablauf dieses Termins das Recht, 
sowohl zur Anlegung der Apotheke, als auch wir 
Uebertragung der Coacession auf einen Ändern, ver-
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loren geht. Darauf wird die Eröffnung der Apotheke 
auch nicht eher gestattet, als nach vorläufiger Visi­
tation und Versicherung, dass dieselbe mit Arznei- 
waaren, den nöthigen Präparaten, Gefässen u. s. w. 
in hinreichender Menge und von der gehörigen Be­
schaffenheit versehen sei.

(Ebendaselbst $ 5.)

C Art. 1095 des Strafgesetzbuches: wenn irgend 
Jemand eine Apotheke anlegt, ohne dazu die Erlaub- 
niss seiner Obrigkeit erhalten zu haben, so wird 
diese Apotheke geschlossen und alle in ihr gefunde­
nen ,Gefässe mit sämmtlichem Zubehör werden zum 
Besten des Collegiums der allgemeinen Fürsorge weg­
genommen.)

Das in den vorhergehenden Paragraphen 
bezeichnete Verfahren wird auch bei der Verlegung 
einer Apotheke aus einer Stadt in die andere, oder 
in derselben Stadt aus einem Hause ins andere be­
obachtet, jedoch mit dem Unterschiede, dass im 
letztem  Falle die Entscheidung ausschliesslich von 
der Orts-Medicinal- und Civilbehörde abhängt, und 
ohne dass es nöthig is t, von neuem das Zeugniss 
über den pharraaceutischen Grad vorzustellen.

Au me r k .  Beim Placiren der Apotheken ist dar­
aut zu sehen, dass sich eine von der ändern in 
hinreichender Entfernung befinde; einerseits zur 
Bequemlichkeit des Publikums, andererseits zur 
Verhütung gegenseitiger Beeinträchtigung.

(Ebendaselbst § 6.)

(Art. 1094 des Strafgesetzbuches : wenn Jemand, 
der das Recht eine Apotheke an einem bestimmten
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Orte *u ItaUen fiat, dieaelbe ohne Grlaubnist feiner 
Obrigkeit aus diesem Ort an einen ändern hin ver­
legt, ao unterliegt er einer Geldstrafe Von SO bis 
1200 Rabeln, and wenn es sich nothig zeigt, so ist 
er verbunden, die Apotheke wieder nach dem alten 
für gie bestimmten Ort zurilckzubringen.

Wer schon eine Apotheke in irgend einer 
Stadt oder einem Flecken besitzt, oder verwaltet 
kann daselbst nicht eine zweite anlegeh. ' Eine Aus­
nahme von dieser Regel ist nicht anders, als 
aus besondern Rücksichten auf Entscheidung <fea 
Ministers des Innern zulässig. Wenn an irgend eineiii 
Orte zwei oder mehr freie Apotheken sich befinden, 
und die Einkünfte der einen so klein sind, dass ste 
.die nöthigen Unterhaltungskosten -nicht decken, so 
ist es den Apothekenbesitzern solches Ortes nicht 
verboten, auf Entscheidung der höhern Behörde jene 
Apotheke zu ihrem Vortheil zu erstehen und darauf 
eingehen zu lassen.

''Ebendaselbst §§ 7 and 8.)

224. Die Medicinalverwaltungen sind verpflich­
te t, dem medicinischen Departement vorzustellen: : 

Nachrichten über die Zahl aller im Gouverne­
ment befindlichen freien Apotheken mit dem 
Bemerken: in welchen Städten namentlich sie 
sich befinden, wem sie gehören und ob nicht 
in dieser Zahl solche Apotheken sind, zu deren 
Anlegung keine gesetzliche. Erlaubnis« vorhan­
den war.
Namentliche Verieichnisfe über die bei den 
Apotheken befindlichen Apotheker,' Provisoren,
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Gehnlfen und Lehrlinge, mit der Angabe, ob sie 
alle die gesetzlichen Beweise über ihren gelehr­
ten Grad haben ; und wenn darunter solche sich 
befinden, die nicht in der gehörigen Ordnung 
examinirt sind, — welche Mittel seitens der. 
Medicinalverwaltung zur Abwendung dieses Miss­
brauches ergriffen sind.

Zweite Abflieilnng.
Von der Apotheken-Polizei.

H, Innere Einrichtung der Apo­
theken.

222e>. Jede Apotheke muss so eingerichtet sein, 
dass sich in ihr, sowohl zur Aufbewahrung der Arznei­
m ittel, als auch zur Anfertigung und zum Ablass 
der Arzneien, besondere Abtheilungen befinden. Des­
halb gehört sich’s bei denselben zu haben : 1 )  ein 
Receptirzimmer; 2 )  eine Materialstube, so gelegen, 
dass weder Feuchtigkeit noch überflüssige Wärme 
die Beschaffenheit der in ihnen aufbewahrten Mate- 
rialien und Arzneimittel verändern können; 3 )  ein 
Coctorium und Laboratorium, die übrigens auch beide 
msammen Platz haben können; 4) einen trockenen 
Keller; 5 )  einen Eiskeller und 6 )  eine Trocken­
anstalt für Arzneigewächse und einen passenden tro­
ckenen Ort zur Aufbewahrung von Kräutern, Blumen,
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Rinden« W uneln u. 9 . w.
(Ebendaselbst § 9 .)

226. Die Apotheke muss versehen sein: 1) mit 
einer hinreichenden Menge frischer Medicamente und 
Materialien von gehöriger Güte, wobei festgesetit 
w ird : a) dass die Inhaber der Apotheken verbunden 
sind sich zu bestreben, auch solche Materialien in 
Vorrath zn haben, die, wiewohl sie in der Taxe 
nicht verzeichnet sind-, doch ihrer vortrefflichen Qua­
lität wegen bisweilen verschrieben werden und b) dass 
sie, auf Grund der bestehenden Verordnungen, auch 
hom&opathische Arzneien, zum Ablass auf Verlangen 
der Aerzte haben könnön, 2 )  Mit der verschiedenen, 
zur Aufbewahrung und zum Ablasse der Medicamente 
nethigen Geschirren; 3 )  mit Apothekerwaagen aller 
A r t , mit Instrumenten' und Apparaten aller Art 
kor Anfertigung der Arzneien und zur Ausführung 
pharmaceutischer und einiger der wichtigsten chemi­
schen Operationen; 4 )  mit dem Apothekerreglement, 
der Arzneitaxe, dem Verzeichniss der Aerzte, die 
das Recht zur Ausübung der ärztlichen Praxis haben, 
der russischen, der russischen M ilitair- und der Ber­
liner Pharmacopöe und einigen der bessern Werke 
über Fharmacie und Chemie; 5 ) mit Schnurbüchern: 
a) zum täglichen Ginschreiben des Arzneiablasse« 
nach R ecepten ; 5). zum Einschreiben des Handver­
kaufes, d. i. der Arzneien, die in der Taxe nicht 
mit einem bezeichnet sind und auf Verlangen an 
an Privatpersonen verabfolgt werden; c) zum Einträgen 
des Ablasses giftigei; Sachen. Endlich dj mit einer 
Sammlung getrockneter, in Russland wild wachsender 
Arzneigewächse (Herbarium siccum pharmaceuticura ).

(Ebendaselbst § 10,)
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A n m e r k ,  Die in den Apotheken so gebrauchenden 
kleinen Waagen mit einem Waagebalken von we­
niger als sechs Werschock Länge, desgleichen 
Gewichte unter einer Unze, sind nicht der Stem­
pelung unterw orfen; dagegen muss das übrige 
Apothekergewicht, in Uebereinstimmung mit den 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die 
russischen Gewichte und Maasse, gestempelt sein.

(1845 d. 4. April.)

227. Giftige Sachen werden, sowohl in der 
Apotheke seihst, wie auch in der M aterialstube, im 
Keller und in den übrigen Räumen, von den übrigen 
Arzneimitteln getrennt, unter Schloss und Petschaft 
des Apothekers oder des Verwalters aufbewahrt, 
Zum Abwägen derselben müssen besondere Waagen 
vorhanden sein.

(1836 Dec. 23 § 11).

I I .  Ordnung der innern Verwaltung 
der Apotheken, der Anfertigung und 

des Ablasses der Arzneien.
228. Ausser dem verwaltenden Apotheker oder 

Provisor befinden sich bei der Apotheke noch Apo- 
thekergehülfen und Lehrlinge. Ihre Zahl, die von 
dem Grade der Beschäftigung und Grösse des Um­
satzes der Apotheke abhängt, muss dem wirklichen 
Bediirfniss entsprechen.

(1836. Decbv. 23. § 12.)

229. (Dieser Artikel ist durch die spätem 
Verordnungen vom 15. August und 18. December 
1845 abgeändert und vervollständigt worden und lautet

*  *
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In der VI. F«rtfet>iuig defl Si*od de* Qdietn i84S 
«tooO

Die Anstellung und Entlassung des Apothekers, 
Provisors, Apothekergehälfen and der Lelirlinge bei 
freien Apotheken, hangt von dem Inhaber der Apo­
theke oder von deren Verwalier ab, mit der Bedingung 
jedoch: i )  dass za solcher Stelle keine Personen 
angenommen werden, die dazu nicht durch die ge­
hörigen Lehranstalten gewürdigt worden sind, oder 
die des Rechtes aur Ausübung der pharmaceutischen 
Praxis verlustig gegangen sind, oder die, wenn sie 
tehon in ändern Apotheken gewesen waren, kein 
Zeugniss ihrer Führung haben; und 2 ) dass von der 
Anstellung und Entlassung der Pharmaceüten jedes- 
n a l der Medicinalbehörde berichtet und am Jahres- 
achluss das Namensveraeichniss derselben, mit Angabe 
der Auffahrung, der Fähigkeiten und der phsrtna- 
ceutischen Kenntnisse, derselben Behörde vorgestellt 
werde. Für Uebertretung dieser Bestimmungen ver­
fällt der Schuldige der Verantwortung nach Art. 1102 
des Strafgesetzbuches. C Der Verwalter der Apotheke 
erhält das erste Mal einen strengen Verweis und wird, 
wenn ihm eine solche. Nachlässigkeit zum zweitenmal 
nachgewiesen wird, in eine Geldstrafe von 50 bis 
100 Rubel verurtheilt.)

A nm erk . Den Verwaltern der ApötheKen wird 
▼erboten Lehrlinge anzunehmen, die kein Zeng- 
niss vom Director eines Gymnasiums oder von 
deijenigen Lehranstalt haben, in welcher die 
Lehrlinge bis zum Eintritt in die Apotheke 
unterrichtet wurden. Dieses Zeugniss muss be­
kräftigen , dass der als Lehrling in die Apotheke 
Blintretende genügende Kenntnisse in den Gegen-
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stinäen besitzt, die in den en ten  drei Gjmni- 
aiatklasBen gelehrt werden (*).

2 3 0 .  Die Anfertigung der Arzneien liegt in 
der Pflicht des Apothekeninhabers oder Verwalters 
selbst, die bei dem Ablass der Arzneien nach Reeepten 
zugegen sein müssen; im Falle der Abwesenheit rer- 
treten deren Stelle die Apothekergehülfen und zur 
Nachtzeit muss, ohne sich zu entfernen, wenigstens 
ein Pharmaceut gegenwärtig sein.

(Ebendaselbst § 14.)

251. Die Arzneien werden verabfolgt: 1 ) nach 
den Reeepten der Aerzte, deren Namen sich in der 
Medicinalliste befinden; 2 ) nach Copien von Reeepten; 
3 )  nach Signataren und auf mündliches und schrift­
liches Verlangen von Privatpersonen.

(Ebendaselbst § 15.)

232. Die Forderung von Arzneien nach Re- 
cepten wird zu jeder Zeit nach der Ordnung und 
Reihenfolge ihres Eintreffeni in die Apotheke be­
friedigt. Recepte auf denen vom Arzte „statim“ , 
„cito“ — oder „citissime“ vermerkt ist, werden 
ohne den geringsten Verzug, vorzugsweise vor den 
übrigen, abgefertigt.

(Ebendaselbst §§ 16 und 17.)

(*) D ie'Gym nasien des D orpatschenLehrbezirks haben 
5 , die der übrigen Lehrbeztrke 7 Klassen. D a nun die zweite 
Klasse (von unten An gezählt) jener ersten Gymnasien mH 
der dritten Klasse der ändern ziemlich gleich ist* so dürfen, 
in Folge Bestimmung des Herrn Ministers der Volksaufklärung, 
diejenigen, welche ein Zeugniss von dem Dircctor eines 
Gymnasiums des Dorpatschen Lehrbezirks über ihre Reife 
als Quartaner beibringen, als Apothekerlehrlinge angenommen 
werden.
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piß  de* verzögerten Arznei ab lass es 
Schuldigen verfallen der S trafe nach Art. lU O  
des Strafgesetzbuches. (D er V erw alter verfällt 
je d e s  Mal ftir die mangelhafte Aufsicht in eine 
S trafe  von 5 R ubeln; der schuldige Pharmacettit 
in eine S trafe to n  1 Rubel ÖO K opeken.)

2 3 5 .  Alle R ecep te , nach welchen Arzneien 
abgelassen w erden, werden täglich ins Receptbuch 
eingetragen mit Angabe : des Ja h re s , Datums und der 
Nummer des Recep^es, des Namens des Kranken und 
des A rztes, der die Arznei verordnet h a t, der Art 
des Gebrauches und der daffir genommenen Rezah- 
lung. Die Originalrecepte werden in der Apotheke 
gelassen und aufbew ahrt , für den Fall eines mög­
licherweise verkommenden M issverständnisses, oder 
zur E rm ittelung des Schuldigen bei einem Versehen» 
Die Z eit des Aufbewahrens der Recepte wird auf drei 
Jahre beschränkt, nach deren V erlauf dieselben ver­
n ich tet werden können ; die Schnurbücher aber werden 
fortw ährend auf bewahrt,.

A n m e r k .  Es versteht sich voii selbst, dass diese 
Regel nicht auf die Kronsapotheken Anwendung 
findet: in diesen werden sowohl die R ecept- 
bücher wie die Recepte selbst, bis zur besondern 
Verfügung d er O bern, int aufbewahrt.

(Ebendaselbst §18.)

Ö5-4* W enn auf dem Retiept irgend eine U n­
klarheit oder ein Zw eifel, in BetreiT der Mischung 
der verschiedenen fiestandtheile der Arznei oder dö#1 
Quantität starkwirkender M ittel bem erkt werden sollte,, 
so tr itt der Inhaber oder Verw alter der Ajpotheke, 
indem er mit der Anfertigung an h ä lt/ in E rörterung
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mit dem Arxte und verabfolgt die Arznei nicht früher, 
als nach Empfang eines schriftlichen bekräftigenden 
Ausspruches.

(Ebendaselbst § 19.)

235. Die nach dem Recept verabfolgte Arznei 
muss wohl verschlossen, verbunden und versiegelt 
werden. Es wird an ihr eine Signatur befestigt, auf 
welcher vermerkt i s t : a) Benennung der Apotheke.; 
A) Nummer des Receptes; e) Name des Kranken; 
d) Gabe und Gebrauch der Arznei, (was deutlich 
und in derjenigen von den in Russland gebräuchlichen 
Sprachen geschrieben werden muss, welche der Arzt 
fo rdert); e) Name des Arztes, der das Recept ver­
schrieben h a t ; f )  der für die Arznei genommene 
P re is , Stunde der Abgabe des Receptes in der Apo­
theke und Stunde des Ablasses der Arznei. Der 
Preis der Arznei wird auch in den Fällen auf der 
Signatur vermerkt, wenn dieselbe auf Conto verab­
folgt wird.

( Ebendaselbst § 20.}

236. Alle Signaturen überhaupt müssen an die 
Gefässe, in welchen Arznei abgelassen wird, angeklebt 
werden; äusserliche Arzneien müssen — unabhängig von 
der auf den Signaturen gegebenen Gebrauchsanweisung 
— noch durch besondere Farbe der Signaturen selbst 
unterschieden werden, diese müssen mit Curcuma 
dunkelgelb gefärbt sein.

(1837 den 24. April.)

237. Wenn die Apotheke Einem gehört, aber 
von einem ändern Apotheker oder Provisor verwaltet 
wird, so muss sowohl auf dem Aushängeschilde, als
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«ndl I t if  den der ffstfie Itihaböfi « n t
weh des Verwaltegebers angen setn ; fndem auf di^setü 
letztem  die Verantwortliclikeit wegen derselben roht.

(1828 dien 96. December.)

238. Ule Preise für abgetassene Arzneien wer­
den auf Grund der Apothekertaxe genommen, tfer 
Ablais schlecht beschaffener und nicht vollwichtiger 
Medicamente za niedrigem Preisen kann in keinem 
Fall dem Pharmaceuten zur Rechtfertigung dienen. 
BeimTaxlren der in die SSüsammensetzung der Arznei 
eingehenden Medicamente, werden die Preise nicht 
ntiten auf das Recept, sondern auf dessen linke Seite 
neben jeder einzelnen Arznei, wie Pulver, Pillen, 
Mixturen und andere zusammengesetzte, so wie ein­
fache Mittel vermerkt.

(1833 October 3i 1830 pecember 23, § 31; 184L p r z  
1845 August 15.)

239. Im Falle des Ablasses von Arffheien, in 
deren Mischung Materialien eingehen, die fn der 
Taxe nicht angegeben sind, aber von den Aerzten, 
ihrer ausgezeichneten,, durch die Erfahrung be­
wiesenen Wirkung halber, verschrieben werden, ist 
der Apotheker, indem er. den gehörigen Preis dafür 
erhält, verbunden hierüber dem Medicinaldepartement 
umständlich zu berichten.

(1789 September 20; 1812 März .14, § 2; 1836 Jpiü 17.)

240. Die Apotheken sind verpflichtet auf Ver­
langen des Kranken oder des Arztes Copien von den 
in ihnen auf bewahrten Recepten zu geben; jedoch- 
ist der Ablass von Arzneien nach Solchen Copien



Bar in dem Fall gestattet, wenn in die Mischang 
der Arznei kein starkwirkendes Mittel eingeht.

(1836 Decbr. 23. $ 23.)

241 Unter eben der Bedingung wird auch der 
Arzneiablass nach Signaturen zugelassen, wenn nach 
ihnen eine und dieselbe Arznei zum zweiten, dritten 
Male u. s. w. begehrt wird. Wenn aber in die Arz- 
neimischung starkwirkende Mittel eingehen, so wird 
der wiederholte Ablass nach Signaturen nicht anders 
ausgeführt, als wenn dieselben vom Arzte unter­
schrieben sind.

(Ebendaselbst § 23.)

Anmerk.  Der unentgeltliche Ablass von Arzneien 
aus Kronsapotheken an Personen, die darauf ein 
Recht haben, darf in keinem Fall anders, als 
auf Unterschrift des Arztes geschehen.
(Art. 1108 des Strafgesetzbuches: für den Ablass 

von Arzneien nach Copien von Recepten oder nach 
Signaturen ohne ärztliche Unterschrift, wenn in die 
Zusammensetzung solcher Arzneien heftigwirkende 
Mittel eingehen, erhält der schuldige Verwalter der 
Apotheke das erste Mal einen Verweis; das zweite 
Mal verfällt er in eine Geldbusse von 5 bis 25 Rubeln 
und das dritte Mal von 23 bis 50 Rubeln; beim 
vierten Male wird ihm die Verwaltung der Apotheke 
für die Dauer eines Jahres untersagt, und wenn er 
eine Kronsapotheke verwaltet, so wird er von der 
Stelle entfernt. Wenn der dieser Fahrlässigkeit Schul­
dige, ein (untergebener) Pharmaceut ist, so erhält 
er das eine Mal einen Verweis ; d u  zweite Mal muss 
er eine Geldbusse von 2 bis 5 Rubeln; das dritte 
Mal von 5 bis 10 Rubeln erlegen, und das vierte
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Mal' wird ihm die jßharmaoeutisehe Praxis auf ei« 
Jahr verboten. Der Verwalter der Apotheke verfällt 
in diesem Falle für mangelnde Aufsicht in die Art. 
1107 des Strafgesetzbuches festgesetzte Strafe.}

(Art. 1109 des Gesetzbuches : in die durch den 
vorhergehenden Art. 1108 verfügten Strafen verfallen 
auch diejenigen, welche sich des Ablasses von Arz­
neien nach Recepten schuldig machen, die in Hinsicht 
der Mischung der verschiedenen Bestandtheile der 
Arznei oder der Quantität heftigwirkender Stoffe 
zweifelhalft oder unklar sind, ohtie vorher Aufklärung 
von dem Arzte zu verlangen, der das Recept ver­
schrieben hat.)

2 4 2 . ,  Auf Verlangen voiiPrivatpersonen werden 
blihe Recepte der Aerzie (im Handverkauf) abge­
lassen e r s t e n s : einfache, nicht starkwirkende Ma­
terialien, die in der Arzneitaxe Niicht mit dem Zei­
chen -f* bemerkt r in d ; dabei aber nicht ahdera als 
jede Sache einzeln und. nicht in Mischung, und 
z w e i te n s ?  von zusammengesetzten Arzneimittefa 
(composita, praeparata) nur diejenigen, welche vom 
Medicinal - Conseil durchgesehen nnd gilt geheimen 
sind. Der Ablass solcher Arzneien Wird in ein be­
sonderes Buch eingetragen, mit Angabe des Monate^ 
und Datums des Ablasses, des Arzneiquantums uffd 
des dafür genommenen Preises.

(Ebendaselbst §§ 24 und 33:)
An m e r k ,  Reiner Weingeist od6r Alkohol wird^ 

in Anordnung des Ablasses aus den Apotheken, 
m  den starkwirkenden Mitteln gerechnet. — 
Diese Anmerkung bezieht sich auch auf den fol­
genden Art. 243.

(1845 Septerabör 25.)
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243. Ueberdies ist es den Apotheken erlaubt, 
auch ohne Recepte der A erzte, auf schriftliches 
Verlangen von Chemikern, Künstlern, Fabrikanten 
und Handwerkern, giftige Sachen abzulasseu, jedoch 
nicht anders, als mit pünktlicher Beobachtung der 
über diesen Gegenstand im Sswod, Buch II, Abth. I, 
Kapitel III festgestellten Regeln.

(Diese Regeln, die a. a. O. in den Artikeln 
814 — 323 enthalten sind, sind durch eine besondere, 
über diesen Gegenstand erschienene, der Senats­
zeitung vom 14. März 1847 Nr. 2 t  beigelegte Ver­
ordnung durchaus verändert, erweitert und vervollstän­
digt worden. Die erwähnte Verordnung tautet also ) : 

„D er H err und Kaiser haben geruht Cdaa 
Folgende) durchzusehen zu St. Petersburg 
am 12. November 1846.

Unterschrieben: Reicbssecretair Bachtin.“

Regeln über den Klein-Verkauf gif­
tiger und starkwirkender Sachen.

§ 1. Die giftigen und starkwirkenden Stoffe 
werden, mit Hinsicht auf die grössere oder geringere 
Gefahr für Gesundheit und Lebe» der Menschen und 
ihre Unentbehrlichkeit zu technischen oder aus­
schliesslich zu pharmacentischem, Gebrauch, in 3 
Gruppen getheilt.

Zur ersten Gruppe gehören die giftigen Stoffe, 
mit denen Handel zu treiben nur bekannten Personen 
gestattet ist. (Beilage Lit. A.)

(Diese Beilage führt die Ueberschrift: R e g i ­
s t e r  g i f t i g e r  S t o f f e ,  m i t  d e n e n  H a n d e l  zu
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t r e i b e n  rttir e i n i g e n  b e t a n n t e n  P e r s o n e n  
u n t e r  B e o b a c h t u n g  b e s o n d e r e r  V o r s i c h t  
g e s t a t t e t  w i r d .

Arseiiicnm album, weisser Arsenik.
„  citrinum, Arsenicura sulphuratum citri­

nuni, Auripigraentum, gelbes Schwefel­
arsen , Operment, gelber Arsenik, Rausch­
gelb, Persisch Gelb, Chinesisch Gelb, 
Spanisch Gelb, Königsgelb, Neugelb.

,T nietaliicum, Cobaltum der Materialisten,
Arsenmetall.
rubrum, Arsenicum sulphuratum robroifr, 
rothes Schwefelarsen, ro thcr Arsenflr, 
Realgar, Rubinschwefe).

Cuprum areenicosum, arsenigsaures Kupfer (-O xyd), 
Mineralgriin, ScheePsches Grün. 

” i* ©t aceticum, Schweinfurter Grün,
Englisch Grün, Originalgrün, Pa- 
tentgrün, Kaisergrün, Kasseler 
Grün , - Pariser Grün , Wiener 
Grün,  Leipziger. Grün, Würz­
burger Grün, Löbschützer Grün, 
Mitisgrün, Neugrün, Pickelgrilff, 
Münchner Grün, Neuwieder Grün, 
Grundirgrün, Königsgrün, Kurer’s 
Grün, Kirchberger Grün, Scho- 
berggrün, Zwickauer Grün, B rir- 
ner G rün, Eislebner Grän, Ba­
seler Grün.

Hydrargyrum muriaticum corrosirum, Mercurius subli- 
matus corrosirus, Quecksilberchlorid. 
Sublhnat.
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Hydrargyrutn oxydatum rubrum, Mercurius praecipi- 
tatus ruber, Quecksilberoxyd, rothes 
Quecksilber.

Kali arsenicicum, Kali biarsenicicum, Macquer’s Dop­
pelsalz, arsensaures Kali. 

Unterschrieben: Für den Präsidenten des 
Reichsrathes Graf Letoaschow.)

Zur zweiten diejenigen giftigen und starkwir­
kenden Stoffe, mit denen der Handel unter bekannten 
Bedingungen gestattet wird. (Beilage Lit. B.)

( R e g i s t e r  g i f t i g e r  und  s t a r k w i r k e n d e r  
S t o f f e ,  d e r e n  V e r k a u f  u n t e r  B e o b a c h t u n g  
b e s o n d e r e r  V o r s i c h t  g e s t a t t e t  wi rd.

Acidum muriaticura cradum, Spiritus Salis, Salzsäure. 
„ nitricum crudum, Aqua fortis, Salpetersäure, 

Scheidewasser,
„ „ fumans, Rauchende Salpetersäure.
„ oxalicum, Kleesäure.
„ sulphurieum crudum, Vitriolöl, Schwefelsäure.

„ fumans, Rauchende Schw*efel- 
säure.

Baryta nitrica, salpetersaurer Baryt.
Bromum, Brom.
Butyrum Antimonii, Spiessglanzbutter.
Cblbretum Plumbi cum Oxydo Plumbi, Kasseler Gelb, 

Mineralgelb. Turner’g Gelb, Englisch 
Gelb, Montpellier Gelb, Chemisch Gelb, 
Pariser Gelb, Veroneser Gelb.

Cuprum aceticum, Aerugo, Viride Aeris, Grünspan. 
„ ,* ' crystallisatum, Aerugo crystallisata,

Flores viridis aeris.
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Cujpron carbonicam, Bergblaa, Englisch, Hamburger, 
Mineral-, Neuwiederr Kalk-, Kupfer-, Kas­
seler Blau.

„  nitricum.
Cyanetnm F erri cum Plumbo chroraico, grüner Zin­

nober, Oelgrün, Neapelgrün, Laubgrün, 
Chromgrüu, Schöngrün, Deckgrün, Reseda- 
grün, Myrthengrün, Amerikanisches Grün. 

Gnmmi Guttae.
Hydrargyrum chromicum, Chromroth.

„  bijodatnm.
„ snlphuratiim rubrum, Zinnober Vermil- 

lon, P atentroth , Pariser R oth , Chine­
sisch Roth.

Jodum, frd.
Kali bichromicum.

„  bioxalicum, Sal Acetosellae, Kleesals.
„  causticum.
„  chloricum seu oiymuriaticura, BerthoUet’s Salz. 
„  chromicum.

Kalium ferroso - cyanattfm ̂  Kali boraasicum. 
Lithargyrum.
Oxydum Cobalti, Smalte, Safflor, Zaffer, Eschel, 

Sächsisches Blau, Streublau, Könige 
blau, Kaiserblau.

„  „  cum Argilla etc;, Kobaltiiltrainarin,
Kobaltblau, Ultramarrnblau, The- 
nftrd’s Blau.

„  4, dum Oxydo Zinci, Kobaltgrün, Rei-
mann’s Grün (G rüner Zinnober). 

„  Cupri hydratum , Bremer Grün, Brem er Blair, 
Braunschweiger G rün, Berggrün, (früher 
auch Mineralgrün genannt).



21

Oxydum Plumbi, Mininm, gelbes (*) Bleioxyd, Mennige, 
Bleiroth, Pariser Roth,

Phosphorits.
Plumbum aceticum, Saccharum- Satnrni.

„ carboniciim, Gerussa alba. Die verschie­
denen Sorten Bleiweiss, wie gemeines Blei- 
weiss, Schieferweiss, Perlweiss, Silbergrau.

„ chromicmn, Chromroth.
„ „ flavum et luteum, Chromgelb, '

Chromorange, Pariser, Leip­
ziger, Zwickauer, Gothaer, 
Cahlaer, Königs-, Altenbur­
ger, Kölner, Kaiser-, Citro- 
nen-, Neugelb.

„ nitricum.
„ oxydatum fluvum, gelbes Bleioxyd, Massikot.
„ pyrolignosum.
„ stibicum. Neapelgelb, Neapolitanische Brde.
„ sulphuricum.

Stanntim muriaticum oxydatum, Bichloretum, Stanni.
„ „ oxydulatum, Chlorzinn.

Vitriolum Cupri seu coeruleum, Kupfervitriol, blauer 
Vitriol.

„ Zinci seu album, Zinkvitriol, weisser Vitriol. 
Vitriola mixta, wie Admontscher, Baireuthscher, Salz- 

burgsclier oder Doppel-Adler-Vitriol. 
Unterschrieben: Für den Präsidenten des 

Reichsrathes Graf Lewaschow').
Zur dritten diejenigen giftigen und starkwir­

kenden Mittel, welche einzig als Heilmittel gebraucht 
werden. (Beilage Lit. C.)

(*) soll wohl heissen „rothes.“



22

( R e g i s t e r  g i f t ig e r  nnd starkwirkendeT  
S t o f f e ,  welche nu r  a ls  H e i l m i t t e l  g e b ra u c h t  
w e r d e n  und  d e re n  Y e r k a u f  n u r  an die  A p o ­
t h e k e n  und  nach K a t a l o g e n  o d e r  a u f  F o r ­
d e r u n g e n  d e r  A e r z t e  e r l a u b t  is t .

Aconitium. Atropium. Brucium. Cantharides. 
Cecculi IndicU . Codeinum. Cortex Mezerei. Dl- 
gitalium. Dolichos pruriens. Eläterium« Emetium. 
Euphorbium* Fabae St. Ignatii. Folia et herbm 
Aconiti, Belladonnae, Cicutae virosae, Conii ma- 
culiti, Digitalis, Flammulae Joris, Gratiolae, Hy- 
oscyami, Lactucae virosae, Ledi palustris, Lobe- 
riae inflatae, Fulsatillae, Rhois radicantis et Toxi* 
codendri, Sabinae, Stramonii. Hydrargyrum mu- 
riaticum mite. Lactucarium. Morphium. Nuces vomi- 
cae. Oleum Amygdalarum amararum aethereum. Ole­
um Rutae. Oleum Sabinae. Oleum Succini. Opium, 
Radix Asari, Belladonnae, Caincae, Cynoglossi, Hel- 
lebori albi et nigri, Ipecacuanhae, Mandragorae, 
Mechoacannae, Mezerei, Scillae, Turpethi. Scam- 
monium. Secale cornutum. Semen Oocognidii, 
Golchici, Crotonis Tiglii, Daturae Stramonii, Hy^ 
oscyami, Sabadillae, Staphidis agriae. Solanium. 
Strychnium. (Unterschrift wie unter A und B.)

§ 2. Der Handel mit giftigen , und starkwir­
kenden.Stoffen wird nicht anders als auf Grund der 
hier festgestellten Regeln gestattet.

A. D ie  VerkäufeT betreffend.
§ 5. Mit den im Register A. aufgeführten Ge­

genständen wird zu handeln erlaubt: in den Resi­
denzen und den Hafenstädten Riga -und Odessa nur
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den Kaufleuten erster und zweiter G ilde; in den 
Gouvernements - und Kreisstädten einem Kaufmann 
ohne Unterschied der Gilde nach Auswahl der Ge­
m einde; wenn aber (an  solchen Orten) keine Kauf­
m annschaftbesteht, oder aus ihr Niemand sich hieran 
geneigt zeigt, so wird das Recht des Verkaufes 
ausschliesslich den Apothekern freigestellt.

§ 4, Die im Register B benannten Gegen­
stände können in allen Städten ohne Ausnahme von 
den Kaufleuten der drei Gilden verkauft werden, 
wo aber Niemand aus ihnen dies wünscht, da wird 
der Verkauf ausschliesslich durch die Apotheken 
betrieben.

An m e r k .  Die, auf Grund dieses, von dem Recht 
des Handels mit Giften etc. vortheilenden, Apo- 
iher sind verbunden^ dieselben zu freien Preisen, 
aber nicht hoher als zu den Preisen der Arznei­
taxe, zu verkaufen.
$ 5. Die unter C benannten Gegenstände sind 

den Materialisten nur an die Apotheken und nach 
Katalogen und auf Forderungen der Aerzte zu ver­
kaufen erlaubt.

B. D i e  K ä u f e r  b e t r e f f e n d .

§ 6. Da die in den Registern A und B auf­
gezählten Stoffe nicht bloss den Apothekern, sondern 
auch vielen Künstlern, Fabrikanten und Meistern, 
wie Malern, Anstreichern, Gold-und Bronzearbeitern, 
Juwelieren, Schlössern^ und besonders für Glas-, 
Porzellan-, Papier- und Spiegelfabriken, Färbereien, 
Hut - ,  Kattun- und andere Fabriken nöthig sind, so 
'wird die Anschaffung solcher Materialien diesen
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Personen, aber nur den sich wirklich mit den ange­
führten Gewerben und Arbeiten Beschäftigenden 
erlaubt und beim Verkauf derselben an diese werden 
folgende Vorsichtsmaassregeln beobachtet:

§  7. Jeder Fabrikant, Künstler oder Hand­
werker, der zu seinen Arbeiten giftige Stoffe, die 
in den Listen- A und S  benannt sind, zu kaufen 
wünscht, muss hierzu ein Zeugniss von der Hand­
werksverwaltung, oder von der Innung, oder von der 
Polizei haben.

A n m erk . Die Handwerksverwaltungen und die 
Polizei müssen den Fabrikanten und Handwer­
kern , zur Vermeidung von Verzögerung und Auf' 
enthalt in ihren Arbeiten, dergleichen Zeugnisse 
unverzüglich ausstellen, ohne sich in nähere 
Untersuchung, ob denselben d ie . geforderten 
Stoffe nöthig sind, einzulassen.

§ 8. Die zum Ressort der Akademie der Künste 
gehörenden Künstler und die hei den L eh r- und 
ändern Kronsanstalten dienenden Personen erhalten' 
die im vorhergehenden § festgestellten Zeugnisse 
von ihrer Vorgesetzten Behörde.

§ 9. In dem Zeugniss muss vermerkt «ein : 
Stand, Tauf- und Familienname des Vorzeigers, mit 
der Beglaubigung, dass er nach seiner Beschäftigung 
das Recht zum Ankauf von Materialien h a t , deren 
IVamen und Quantität in dem Zeugniss angegeben 
sein müssen.

$ 10. Zum Ankauf der im Register Ä benann­
ten . Stoffe muss der Käufer jedesmal ein neues 
Zeugniss vorzeigen, um die nnter B angezeigten za 
erhalten, ist es erlaubt ein Jahreszeugniss zu haben.
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§ I I .  Von Fabrikanten und Kanfleuten, welche 
giftige Stoffe unmittelbar aus dem Auslande verschrei­
ben, desgleichen von denen, welche dergleichen zum 
Verkaul im Innern von jenen kaufen, werden keine 
ändern Zeugnisse zum Ankauf solcher Waaren ver­
langt, als die gewöhnlichen Zeugnisse über das Recht 
Handel zu treiben, nach welchen auch der au sie 
geschehene Ablass aum Verkauf im Innern des Reiches 
in das Buch eingetragen werden kann.

§ 12. Personen der übrigen Staude, die im 
§ b nicht genannt sind, (mit Ausnahme der Apothe­
ker und A crzte) wird die Erlangung giftiger und 
starkwirkender Stoffe gänzlich verboten.

§ 13. Die Verwalter freier Apotheken zeigen 
beim Ankauf giftiger, in den Listen A und B benann­
te r Mittel statt des Zeugnisses die Versicherung der 
Orts - Medicinalbehörde vor, dass sie wirklich Ver­
walter solcher Apotheken sind.

§ 14. Die Verantwortlichkeit für den Missbrauch 
des gekauften Giftes fällt, wenn der Käufer nicht 
die hinreichenden Maassregeln zur Sicherung des 
richtigen Gebrauches desselben trifft, ihm selbst, dem 
Käufer, zur Last.

C. D e n  V e r k a u f  b e t r e f f e n d .

§ IS. Alle giftigen und starkwirkenden Stoffe 
dürfen von den in den §§ 3, 4 und S benannten P er­
sonen nicht in Mischung, sondern jeder einzelne 
besonders, desgleichen auch nicht zerschnitten, ge­
hackt oder gepulvert verkauft werden, mit Ausnahme 
solcher Gegenstände, die in dieser Form von ihnen 
erhalten werden.

2
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§  18.  ̂ Die 'Stoffe 8tDd ht benoiiäern (dihzu be- 
#tImmten> Abtheilnngen (des Lokals) aufzubewahren, 
wobei sich anch die dafür bestimmten Waagen y Ge­
wichte , Löffel und übrige snm Verpacken nötbigen 
Gegenstände befinden müssen.

§  17. Znm Einschreibeii d^s Verkanf«» gifti­
ger Stoffe wfnl der Verkäufer von der Gouvernemenis- 
Medicinalbehörde mit einem Schnnrbncli versehenV-:

§ 18. I>er Ablass geschiebt Untei’ Revers des 
Xäufers im Scbnufbuch. Im Revers wird vermerkt: 
Jahr, TVIonst und Datura, Stand, Ta«f- und Farafftdüi- 
name des Käafers, Zeugntss auf Grund dessen der 
Ablass geschieht, 'Qnftnttfin deö Verkaufen IWateriWs 
uiid' Veq>flicbtung des Käufers ddzu, dass er dasselbe 
nnter seinem Vötschhiss' und Siegtil aufbewahrön, 
einzig za dem im Zeugnis« genannten Zweck gebram- 
diÄn :-nild- ''miter keinem Vorwande ändern' Persoh«n 
verkaufen werde.

$ 19. Der Verkäufer sditerseits schreibt auf 
des: Zeiigniss die Zeit, das Quantum und den Gegen* 
gfand des AblasseTB  ̂ di^ratif bekräftigt fer mit sefttür 
tM terschrift die nur für Einmal gültigen Zeugnisse 
und fügt sie dem Buch bei, die Jahresfeeugnisse da­
gegen giebt er dem Käufer zurück.

D. D i e  R e v i s i o n  betreffend-

§ 20. lieber die unbedingte Erfülltfng dieser 
«btimmunge»! sind die Ofts-Medicinalverwaltungen 
in Gemeinschaft mit der S*«*dt- und Landpolizei zu 
wachen schuldig.

§  21. Die Behörden und PetMtoetf; welche 2ettg- 
nissc zum Ankauf giftiger Stoffe erlheilen, benach-
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richtigen von dieser Ertlieilnng gleichzeitig die Orts- 
M ecHcinal V erw altung.

§ 22. Bei Erneuerung der Jahreszeugnisse neh­
men die gedachten Behörden und Personen vorläufig 
das frühere Zeugniss ab und übersenden dasselbe an 
die Orts-MedicinalVerwaltung.

§ 23. Die mit giftigen Stoffen Handelnden 
steilen am Jahresschluss die Schnurbücher mit Hin- 
äufügung (gemäss diesen Regeln3 der Documente 
gleichfalls der Orts-Medicinalverwaltung vor.

§ 24. Die Gouvernements - Medicinalbehörde, 
oder, in deren Aufträge, die Kreis- und Stadtärzte, 
stellen auf Grund aller hier auseinandergesetzten 
Data eine Revision der ftegelmässigkeit des Handels 
mit giftigen und starkwirkenden Stoffen an und be­
richten über den Befund in der Ordnung dem Chef 
des Gouvernements und dem Medicinaldepartement.

§ 25. Unabhängig von der jährlichen Revision 
nach ilen Dokumenten stellt die Gouvernements- 
Medicinalbehörde, in Gemeinschaft mit der Ortspoli­
zei, plötzliche Visitationen der Aufbewahrung giftiger 
Stoffe in den Kaufläden, der Rcgelmässigkeit des Ver­
kaufes und der Führung der < Schnurbücher an.

Unterschrieben: Kür den Präsidenten des 
Reichsrathes Graf Lew aschow .

Ferner siehe auch oben die Anmerkung zu Art. 242.

(Art. 1098 des Strafgesetzbuches : für Nicht­
beobachtung der nöthigen Vorsicht bei Aufbewahrung, 
beim Ablass, oder beim Gebrauch nicht nur giftiger, 
sondern auch starkwirkender Mittel unterliegt der 
Verwalter der Apotheke für immer dem Verluste des 
Rechtes Apotheken zu verwalten, und wenn er selbst

2 *
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Besiiaer ist, so auch des Rechtes solche zu besitzen; 
die Verwalter von Kronsapotheken werden hierfür 
ihrer Steile entsetzt.)

244. Die Ariftrtignng uhd der Verkauf folgeii-
der Gegenstände wird den Apothekern verboten: 
ai) alle Arten Geheimmtttel (Arcana), mit AbsnahnAi  ̂
derjenigen, die vom Medfcinal-OonseÜ approbirt sind, 
welche zn den für sie festgestelltcn Preisen verkauft 
werden und zu denen das Recept bis zum Ablauf der 
Bauer des Privilegiums geheim gehalten wird; A) 
Branntwein, Liqueure und andere Gegenstände des 
öetränkeverkaufes.

(1836. Decbr. 23. ü 27.)

(Arti 1106 des Strafgesetzbuches: für Anferti- 
ln den Apotheken und Ablass aus denselben 

von Güröimmittein aller Art CArcana), mit Ausnahme 
etwa der vom Medicinalrath approbirten, verfallen 
die ’ SchOldigen in die durch Art. 1095 bestimmte 
Strafe,)

(Art. ilOÖ des Strafgesetzbuches der Vtrwat- 
f«r einer Apotheke, Welcher der Anfertigung von 
Branntwein, Liqueuren und ändern Gegenständen der 
Getränkepacht in seiner Apotheke überführt werden 
wird, verfällt dafür das -erste Mal in eine Geldstrafe 
toh SO bis 100 Rubeln; das zweite Mal von 100 bis 
$00 Rubeln; das dritte Mal verliert er für immer 
-das Recht eine Apotheke zu verwalten, und wenn er 
JMthsi Eigenthiimer i«U eine nolche zu besitzen.)
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I M ,  Rechte und Pflichten der 
Pharmaceuten.

245. Der Inhaber einer freien Apotheke ver­
fügt über dieselbe auf allgemeinen Grund der Gesetze 
über das Eigenihum, indem er das Recht ha t ,  die­
selbe zu verkaufen, zu verschenken, testamentarisch 
darüber zu verfügen, seinen Erben  zu hinterlassen, 
in Pacht oder zur Verwaltung einem ändern Apotheker 
oder Provisor zu übergeben, oder auch ganz eingehen 
zu lassen. Aber in jedem  Fall ist er verbunden, 
der Orts-Medicinalverwaltung bei Zelten Kunde zu 
geben , damit diese Kenntniss davon nehme und die 
Apotheke beim Uebergang in eine andere Verwaltung 
gehörig revidiren, auch im Fall '1 Schliessens der 
Apotheke die nothigen Maassregcln zur Anlegung einer 
ändern an deren Stelle ergreifen könne, wenn dies 
Noth thun sollte.

A n m e r k u n g .  Die Erben verlieren nicht das Recht, 
die Apotheke zu halten, auch wenn sie keinen 
pharmaceutischen Grad haben; nur muss die 
Verwaltung derselben von ihnen einem exami- 
nirteiv Apotheker oder Provisor anvertraut werden.

(Ebendaselbst § 28 nebst Anmerkung.)

246. Die Apotheker, Provisoren und Apothe- 
kergehülfen sind frei von der Kopfsteuer und sind 
nicht verbunden, sich als Inhaber einer Apotheke in 
eine Gilde oder Handelsabtheilung einschreiben zu 
lassen. Ausserdem sind die Verwalter von Apotheken 
vom Stadtdienst tind von der Wahl zu Vormündern 
fre i ,  sobald sie nicht selbst zur Uebcrnahme dieses 
Amtes ihre Einwilligung geben.

(Ebendaselbst § 29.)



247. Die Häuser der Apotheker sind, so lange 
Apotheken Th ihnen placirt sind, von der Einquar- 
tirung befreit, auf Gfundlage dpr, § 202 Punkt 20 
d^a Reglements über die Landoblisgenheiten, fest- 
gestellten Regeln,

(Ebendaselbst § 30.)

S 4 Ö . Der Verkauf aller zerschnittenen, zer­
hackten und gepulverten Arzneimittel überhaupt, (mit 
Ausnahme nur derer, die in dieser Form aus Fabri­
ken erhadten werden, wie LignumFernambuci, Lignum 
Guajaci u. s. w.) desgleichen zusammengesetzter un'4 
nach ärztlichen Recepten angefertigter Arzneien, ist 
ausschliesslich den in gesetzlicher Ordnung eingerich­
teten Apotheken überlassen und "wird allen Materiali­
sten und Handel treibenden Verkäufern untersagt. 
Üefcer die unabänderliche Ausführung dieser Bestim­
mung müssen die Medicinalbehörden gemeinschaftlich 
mit der Stadtnolizei die Aufsicht führen 

(Ebendaselbst § 31.)
A nm erkung . Wer ohne Erlaubniss der Regierung 

ausserhalb der Apotheke irgend welche Arznef- 
atoffe und Zusammensetzungen zum Verkauf an­
fertigen wird, desgleichen die mit dem Verkauf 
solcher Arzneistoffe sich befassenden Personen, 
verfallen hierfür in Strafe. nach Aft. ifl9$ des 
Strafgesetzbuches.

(Der solche Mittel zum. Verkauf Anfertigende 
verfällt in eine Geldbusse von 10 bis SQ Rubeln 
und alle bei ihm zu diesem Behuf gefundenen 
Materialien und Gefässe werden zum Besten des 
Collegiums der allgemeinen Fürsorge confis$igt, 
Ist der Schuldig^ ein Ausl and/er, 80 w'r<̂  er,
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nach erlegter Fön, über die Grenze trausportirt. 
— Die V erkäufer solcher A rzneim ittel verfallen 
in eine Geldstrafe von 10  bis 100 Rubeln.)
(A rt. 1096 des S trafgesetzbuches: die G ross­

und Kleinhändler mit Arzneivtaaren verfallen für den 
Verkauf dieser W aaren im zerschnittenen, zerhackten 
und gepulverten Zustande — mit Ausnahme d e re r ,' 
die in diesem Zustande aus Fabriken erhalten wer­
den oder im Handel Vorkommen — oder für Anfer­
tigung und Zusammensetzung von Arzneien nach ä rz t­
lichen R ecep teu : das erste Mal in eine G eldstrafe 
von 10  bis 100 , das zweite Mal von 100 bis 200 
R ubeln , das d ritte  M al werden von ihnen 200 
bis 500 H ubel beigetriebeil u n d .e s  wird ihnen für 
immer der Handel m it Arztieiwaaren verboten.)

^ 4 : 0 .  In Zubereitung und Ablass der Arzneien 
und überhaupt in A ngelegenheiten, die Verwaltung 
der Apotheke betreffend , stehen die Fhärm aceuten 
un ter den MedicinalVerwaltungen und dürfen diese 
mit Vorstellungen und B ittschriften an die höhere 
Behörde nicht um gehen ; hiervon sind übrigens ge­
rech te  Klagen, über die M edicinalverwaltungen selbst, 
ausgenommen.

( Ebendaselbst § 32.)

S S O ,  Die Inhaber und Verwalter von Apothe­
ken müssen von ehrenh«fter, tadelloser Führung seia 
und streng darauf seh en : 1 )  dass die ihnen unter­
gebenen Pharm aceuten ihre Pflicht gehörig erfüllen 
sid i gut fü h re n , mit dem Publicum höflich umgehen! 
« ich  dass die Lehrlinge F ortschritte  in der Pharm *- 
cic m*chen. 2 )  dass die Apotheke mit frisehe», 
aum ärztlichen Gebrauch tauglichen M aterialien und
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Vorräthen in der dem Verbrauch entsprechet!den 
M enge, desgleichen mit *freft nöthigen pharmacenti- 
schen und chemischen Apparaten und Geschirren ver­
sehen sei, welche reinlich gehalten und von denen 
die kupfernen verzinnt sein müssen. 3) dass sowohl • 
die einfachen wie die zusammengesetzten Medicamentfe 
und Präparate nach den Regeln der Pharmacie ztf- ' 
bereitet sein, und dass aus der Zahl der zusammeit- 

. gesetzten Arzneien nur solche in Vorrath angefertigt 
werden, die nicht durch die Zeit verderben kennen.
4) dass zusammengesetzte Arzheien für die Apotheke 
auf keinen Fall von Fabrikanten oder Materialisten 
gekauft, sondern im Laboratorium der Apotheke an­
gefertigt werden, ausser etwa solchen, die mit Vor­
theil nur In ganz grossen Mengen darzustellen sind.
5) dass die Arzneien nach Recepteii, ia Qualität und 
Gewicht der Sachen, pünktlich nach des Arztes Vor­
schrift angefertigt werden, dass die Verabfolgung, 
selbst ohne allen Verzug in der oben dargelegtea 
Ordnung geschehe und nicht nach Recepten von Per­
sonen, die nicht die Elrlaubniss zur ärztlichen Praxis 
liaben, oder von Feldscherern, stattfinde. 6 )  dass 
bei Revision der Apotheken, die von den Medicinal- 
behörden einmal oder öfter im Jahr zu unbestimmter 
Z eit vorgenommen wird, durchaus alle.Abtheiluugen 
der Apotheke, die Materialien und Arzneimittel vorge- 
zeigt, auch zur Durchsicht der Revisoren die Schnur- 
bücher und Originalrecepte vorgestellt werden.

(Ebendaselbst § 33.)

(Art. 1099 des Strafgesetzbuches: fBr den An­
kauf solcher zusammengesetzten Arzneimittel, welche 
im Laboratorium der Apotheke angefertigt werden 
müssen, bei Fabrikanten oder m it Arzneiwaaren Han-
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deltreibenden, ausser etwa den Fällen, in weichen 
dieses durch das Gesetz erlaubt is t,  verfällt der Ver­
walter der Apotheke das erste Mal in eine Geldstrafe 
von 10 bis SO, das zweite Mal von 50 bis 100 Rubelu ; 
und wenn e r  sich ira Laufe eines und desselben J a h ­
res der Uebertretung dieses Gesetzes zum dritten 
Mal schuldig zeigt, so wird er von der Verwaltung 
der Apotheke auf ein bis zwei Jahre  entfernt. Kann 
der Verwalter der freien Apotheke die Geldstrafe 
nicht zahlen, so fällt dieselbe auf den Apotheken­
besitzer.)

S2l5:f. Bei Anschaffung roher Materialien und 
bei Anfertigung zusammengesetzter Arzneien und c h e /  
mischer P räparate , ist das russische Dispensatorium 
(Pharmacopoea Rossica) zu befolgen ; falls aber in 
diesem einige Materialien und Zusammensetzungen 
nicht enthalten sind, so ist es nicht verboten, die 
russische Militairpliarmacopöe, die preus.sische und 
and andere Pharmacopöen zu gebrauchen.

(Ebendaselbst § 33 Anmerkung.)

In den Residenzstädten, wo ausländische 
Aerzte sind, die sich gewöhnt haben, Arzneien nach 
ändern Dispensatorien zu verschreiben, ist es den 
Apothekern nicht verboten, auch nach solchen Arz­
neimittel anzufertigen und abzulassen, nur müssen 
die dafür genommenen Preise im Verhältniss zu den 
durch die russische Taxe festgestellten bestimmt 
werden.

(1789 September 20. Pnnkt 8.)

2S5. Dem Inhaber oder Verwalter einer freien 
Apotheke wird auferlegt: E r s t e n s ,  da wo keine 
Kronsapotheken sind, im Aufträge der Orts-Medicinal-



behörtfe und im Beisein eines ihrer M itglieds, ge­
richtlich - chemische Untersuchungea auszuführen» 
gegen gehörige Bezahlung für die dabei verbrauchten 
Reageutien, welche Beaahluug, entweder auf Rechnung, 
der Schuldigen , wenn solche durch die Untersuchung, 
entdeckt werden , oder ton der Krone geleistet wird,, 
wenn keine Schuldigen entdeckt werden oder deren 
Vermögen unzureichend ist, worüber die Medicinal- 
behörden, wen gehörig» zu benachrichtigen haben; 
und Z w e i t e n s ,  im Fall epidemischer ansteckender 
Krankheiten Arzneien abzulassen a) an die Ansiedler 
des Ressorts des Ministeriums der Reichsdomainen, 
gegen Bezahlung von der Krone auf Verfügung der 
Gouvernementschefs, denen es zur Pflicht gemacht 
wird, strenge darüber zu wachen, dass hierbei nicht 
irgend ein Missbrauch zum Nachtheil der Krone ent- 
itehen könne, und dass nicht auf solche Weise Ar«- 
neien gegen gewöhnliche K rankheiten  abgelassen wer­
den ; A) an die Guts - und Arremiebauern gegen 
Bezahlung vom Gutsherrn oder Arrendator und c) an 
die Kaufmannschaft und andere Innungen, gegen Be­
zahlung von deren Eig^nthupi«

Anmerk .  Wenn, dpr Verwalter, einer freien Apo­
theke von der Orts-Medicinalbehörde zur Ausfüh­
rung gerichtlich r chemischer Untersuchungen 
Orten, wo keine,,Kronsapotfypken sind, aufge­
fordert. wird, und sich hiervon ohne besonder©; 
gesetzlich^ Grunde lossagt, so verfällt er d^fiir 
In Strafe nach Art. 1101 des Strafgesetzbuches 

(Das erste und zweite Mal verfällt der Schul­
dige in eine Geldstrafe von 10 bis 50 Rubeln; 
das diitte Mal verliert er für immer das Recht, 
eine Apotheke zu verwalten, und wenn er selbst
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Inhaber is t, auchdos Recht, eiue so lobe zir be­
sitzen.)

(1836 Dec. 23. § 34. 1837 Juni3. 1845 August 15.)

254. Den Pharraaccuten wird verboten.*,, Arz­
neien zu verschreiben und sich mit Behandlung, der 
Kranken abzugeben, ausser in ungewöhnlichen Fällen* 
wie z. B. bei Vergiftungen, Erdrosselungen, Ersti­
ckung in Kohleudampf, Blutsturz, Verbrennungen uud 
ähnlichen Fällen, wenn schleunige Hülfe nöthig und 
kein Arzt in der Nähe is t  Bis zur Ankunft eines 
solchen kann der Fharmaceut die nöthige Arznei ver­
abfolgen und ihren Gebrauch lehren.

(1836. Dechr. 23. § 35.)

Die bei der Apotheke befindlichen Phar- 
maceuten, die, wie oben gesagt, unter Leitung des 
Inhabers oder Verwalters stehen, sind verpflichtet,, 
dessen Befehle, die Anfertigung, Aufbewahrung und 
Verabfolgung der Arzneien, das Einträgen derselben 
in dre Bftcher, die Beobachtung der Ordnung uud 
Reinlichkeit u. s. w. betreffend, mit Pünktlichkeit zu 
erfüllen und im Falle von Zweifeln, bei Zusammen­
setzung der Arznei nach R'ecepten, den Inhaber oder 
Verwalter um Aufklärung zu befragen.

(Ebendaselbst g 36.)

2 i» &  Der eine Apothfeke verwaltende Apothe­
ker oder Provisor, der seine Pflichten mit Eifer und 
Lob erfüllt, wird von den hohen Obern entsprechen­
den Schutz und Aufmunterung, nach Maassgabe seiner 
Mühe und des der Gesellschaft geleisteten Nutzens 
geniesaefi.

(Ebendaselbst § 37.)
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I W  Verantwortlichkeit der thar- 
maceuten.

2 5 7 .  Der Inhaber oder Verwalter e iner Apo­
theke unterliegt für die in derselben durch die Orts- 
Medicinalbeliörde gefundenen, oder auf andere Weise 
entdeckten Nachlässigkeiten, Unordnungen und Miss- 
brauche, der Verantwortlichkeit nach unten ausein- 
andergesetzter Grundlage.

(Ebendaselbst § 38.)

258. Für Mangel und schlechte Beschaffenheit 
der durch das Gesetz bestimmten Materialien, Ge- 
räthschaften, Instrumente und Apparate zur Zusam­
mensetzung der Arzneien und srnr Ausführung phar- 
m aceutischer, so wie der im pharmaceutischen Be­
triebe vorkommenden wichtigsten chemischen Opera- 
tibnen, desgleichen auch für Mangel an Apotheker­
waagen aller Art, für Nichtvorhandensein der Arznei­
taxe, oder der Liste derjenigen Aerzte, die das Recht 
aur Ausübung der ärztlichen Praxis haben, oder des: 
Apothekerreglements* oder der gehörigen, Sclnmr- 
büeher, für das Nichteintragen und für fehlerhaftes 
oder vorschriftwidriges Einschreiben der Recepte inr 
das Buch, endlich auch für Nichtbeobachtung der 
gehörigen Reinlichkeit, verfallt der Verwalter der 
Apotheke, desgleichen auch der Inhaber derselben, 
wenn er sie selbst verwaltet, in Strafe nach Grund­
lage des Art. 1097 des Strafgesetzbuches.

(Dem Schuldigen wird das erste Mal eine 
strenge Bemerkung von der Orts-Medicinalbe- 
horde gemacht; das zweite Mal erhält derselbe 
einen strengen Verweis von defn tnedicinischen
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Departem ent, oder, wenn er unter diesem steht, 
von dem Departem ent der Krons Arzneibesorgun­
gen ; fallt dergleichen zum dritten Mal im Laufe 
desselben Jahres vor, so wird der Schuldige auf 
eine Z eit von sechs Monaten bis zu einem Jah re  
von der Verwaltung der Apotheke en tfern t.)

An in e r  k. I .  In allen diesen Fällen müssen die 
gefundenen Unordnungen unverzüglich verbessert 
w e rd en ; die verdorbenen oder schlecht zuberei­
teten  M edicamente werden versiegelt und ver­
bleiben so bis zum über sie entscheidenden 
Beschluss der competenten Gerichtsbehörde.

A u m e r k .  2. ln  Fällen der, nach einigen § §  der 
Strafbestim m ungen, verfügten tem porären E n t­
fernung des Inhabers einer Apotheke von der 
Verwaltung derselben, wird die Verwaltung einer 
solchen Apotheke für diese Z eit, nach dem E r­
messen der O rts-M edicinalbehörde, einem der 
Pharm aceuten aus derselben Apotheke oder auch 
irgend einem Ändern übertragen.

A n m e r k .  3. Die Angelegenheiten des Zurecht- 
weisens und der Strafen jed e r Art bei den Krons­
apotheken gehören zu den,  dem D epartem ent 
der Krons-Arzneibesorgungen zustehenden Ge­
genständen.

(1836 Uec. ‘23. §. 39. I83Ö Juni 17. 1845 August 15.)

259. F ü r (fl) Bereitung von Arzneien und 
arzneilichen Zusammensetzungen gegen die Regeln 
der Pharm acie, fü r Zusammensetzung von Arzneien 
aus Stoffen, nicht von der Beschaffenheit und von 
dem Gewicht, wie sie im Recept vorgeschriebcn sind, 
oder aus verdorbenen M aterialien, und für die An-
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ferUgung voa Anneien, in unreinen od^r der Gewud- 
heit nachtheiligen Gefdesen, deagleidjeu auck (6) für 
irjrtbümlichen Ablass; einer Arznei statt eiaer ändern, 
selbst, wenn, hierau*, keine sqUädlichen Folgen ent- 
8^nden sipd, verfallen die Schuidig^a in die nach 
Art. llpö. w urt.lltl de^Strafgfi^MUwcb^« verhärten 
Strafen.

An merk. Im Uataw rora Dtecembe'r 183Ö ist 
verfügt, itaas für erwiesene regelwidrige Mischung 
bei einer angefertigten Arznei, för Mangel oder 
Uebermaass irgend eines Bestandtlieüs, wenn 
daraus gar keine schädlichen Folgen entstanden 
sind, dem Schuldigen eine Bemerkung von der 
Medicinatverwaltung gemacht, ein Verweis auf 
Verfügung des medicinischen Departements ge­
geben werde, und dass die Geldstrafen zum 
Besten des Collegiums _der allgemeinen Fürsorge 
beigetrieben werden. — ' In dem Oirenburgschen 
TKosakenheere fliesst die Geldstrafe in das allge­
meine Capital dieses Heeres.

(IS »  Dwttinbei 23< § 4(k 1849 A«gHat*ftil im  
184  ̂Augüftt ISt,)

(Nach dem oben cltlrten Art. 110^ .des Straf­
gesetzbuches verfallt der schuldige Apotheken- 
Verwalter für die unter a) aufgeführten Fälle 
das erste Mal* in, eine Geldstrafe von 5 bis 10 
Bnbeln, das zweite Mal. von 10 bis. 35, das 
dritte Ala) von 100 Rubeln* Wenn dergleichen 
durch Nachlässigkeit oder Versehen dq? dem, 
Verwalter untergebenen Pharraaceuten entstand» 
so. erhalten diese, letztem das . erste Mal . einen
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V erw eis, das zweite Mal Arrest von 7  Tagen 
bis 5 Wochen und das dritte Mal Arrest von 3  
Woclien bis 3 Monaten. Die Verwalter selbst 
erhalten auch in diesem Falle für Mangel an 
Aufsicht das erste und zweite Mal eine Bemer' 
knng und verfallen das dritte. Mal in ein« Geld­
busse von 15 Rubeln.

Der oben gleichfalls citirte A rt 1111 des 
Strafgesetzbuches bestimmt für den unter 6) be- 
ceichneten F a ll: Der Verwalter der Apotheke 
erhält das erste Mal einen Verweis, das zweite 
Mal einen strengen Verweis und verfällt dabei 
in eine Geldstrafe von 10 bis 100 Rubeln; das 
dritte Mal verliert er das Recht der Verwaltung 
und des Besitzes einer Apotheke, wenn der Ver­
walter auch Besitzer war. Die Apothekergehülfen 
erhalten hleftir das erste Mal eine Bemerkung, 
das zweite Mal Arrest von 7 Tagen bi$ 5. Wo­
chen, das dritte Ma^ Arrest, von. 3 Woclien bis 
3, Monaten, das vierte.Mal wird ihnen die Aus- 
Übung der pharmaceutischen Praxis untersagt. 
Die Lehrlinge erhalten dafiir: das erste M*l 
einen Verweis, das zweite Mal Arrest von 7 Ta- 
gqn bis 3 Wochen, das dritte Mal A,rrest von 
3 Wochen bis 3 Monaten und g$hen ihres Stan­
des verlustig.)

2 6 0 .  Wen« aber durch ein in der Apotheke 
zugelassenes Versehen gefährliche Folgen sich er­
eignen könnten, oder wenn wirklich schon Schaden 
an der Gesundheit derer entstanden ist, welche die 
unrichtig angefertfgte Arznei gebraucht haben, 
ao wird der schuldige Apotheker, Provisor oder



Apöthekefgefiülfe, nach Durchsicht ^ e r Sache im 
Medicinalconseil, dem Criminalgericht übergeben,

(1Ö36 Dec., 23. ■§ 41.)

An m erk . Wenn durch ein in der Apotheke vor­
gefallenes Versehen (Strafgesetzbuch Art. 1105 
bis 1111)'der Tod irgend Jemandes erfolgt, so 
werden die Schuldigen den durch Art. 1112 
jener Bestiniimmgen verhängten Strafen unter­
worfen.

(Die Schuldigen nnterwerfeh sich, ausser den 
durch die citirten Artikel für dergleichen Ver­
sehen verhängten Strafen, noch, wenn sie Christen 
sind, der Kirchenbusse, nach Ano^Inung ihrer 
geistlichen Obrigkeit.)

261. Wenn sich zeigt, dass fiir eine abge- 
lassene Arznei i!ie Bezahlung über oder unter der 
Arzneitaxe genommen ist, so wird von dem schuldi­
gen Verwalter der Apotheke zum Besten des Colle­
giums der allgemeinen Fürsorge beigetrieben : für 
das Taxiren über die Taxe das Doppelte der zu 
viel angezeigten Summe, und für das Taxiren unter 
der Taxe eben so viel wie unter den Taxpreis, taxirt 
worden ist. Wenn hierin nur ein untergebener Phar- 
maceut schuldig is t, so fällt die Strafe auf diesen; 
dagegen wird von dem Verwalter für mangelnde 
Aufsicht eirtö Strafe von § Rubeln befgetrieben. 
Im F alle 'd er Unvermögenheit des Pharmaceuten zur 
Zahlung der von ihm beizutreibenden Strafe wird 
dieselbe ^dh dem Verwalter, unabhängig von der von 
ihm für mangelnde Aufsicht zu zahlenden, beige- 
trieben. Derjenige, welcber für die Arznei mehr
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als sich gebührt bezahlt hat, hat jedenfalls das Recht, 
von dem schuldigen Verwalter der Apotheke die 
Rückgabe des zu viel gezahlten Geldes zu fordern.

A n m e r k .  Die durch diesen Artikel verhängten 
Geldstrafen werden nicht auf die dem Departe­
ment der Kronsarzneibesorgungen untergeordne­
ten Kronsapotheken ausgedehnt. Die Verwalter 
dieser Apotheken unterliegen, für das Taxiren 
der Recepte über die Taxe, den durch die 
Bestimmungen über das Rechnungswesen ver­
hängten StrafeH.

(1836 D ec. 2 3 , § 42. 1845 August 15. 1S3H Mai 2 5 , § 20.)

362. Für Verabfolgung von Arzneien nach 
Recepten solcher Personen, die kein Recht zur Aus­
übung ärztlicher Praxis haben, desgleichen für’s 
Verschreiben von Arzneien und Curiren der Kranken, 
mit Ausnahme aussergewÖhnlicher durch’s Gesetz be­
stimmter Fälle, unterliegt der Verwalter der Apo­
theke und der hierin schuldige Pharmaceut der durch 
Art. H 07  und 1079 des Strafgesetzbuches verhäng­
ten Strafe.

An me r k .  Durch den Ustaw vom 23. Dec. 1836 
ist verfüg t, dass die in den genannten Fällen 
beizutreibenden Geldstrafen in den Nutzen des 
Collegiums der allgemeinen Fürsorge fliessen. 
(A rt. H 07. Für Ablass von Arzneien nach 

Recepten solcher Personen, die kein Recht zur Aus­
übung ärztlicher Praxis haben, erhält der Verwalter 
der Apotheke das erste Mal einen strengen Verweis, 
das zweite Mal verfällt er In eine Geldstrafe von 25, 
das dritte Mal von 50 Rubeln; das vierte Mal ver­
liert er auf ein Jahr das Recht * die Apotheke zu
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verwalten. Wenn dies »Hne Vqrvi»«eii de« Verwa .̂- 
ter», geschehen ist, so erhjüt der hierin schuldig^ 
Pharmaceut das erste einen Verweis, das zweite 
Mal zahlt er 7 Rubel SO Kopeken, das dritte Mal 
15 Kübel Geldstrafe; (ks vierte Mal wird ihm die 
Ausübung der pharmazeutischen Praxis auf ein Jahr 
upd d?s fünfte Mal auf immer untersagt* Der Ver­
walter erhält dann für mangelnde Aufsicht das erste 
Mal eine Bemerkung, das zweite Mal einen strengen 
Verweis, das dritte Mal zahlt er 5 Jtubel, das vierte 
Mal 10 Rubel Geldstrafe und das fünfte verliert 
er auf immer das Recht, eine Apotheke zu verwal­
ten , oder, wenn er selbst Inhaber derselben war, 
eine solche zu besitzen. Im Falle der Unvermögen­
heit des schuldigpn Phawnaceuten zur Bezahlung d,er 
verwirkten Geldstrafe, fällt dieselbe auf den Ver­
walter, uaabh^ngig vwi der über diesen, für lua^-r 
g ein de Aufsicht verhängten Strafe.}

(Art. 1079. Für unbefugtes Verscnireibeunn 
Arzneien und Curireu erhäJt der Schuldige das er^te 
Mal einen strengen Verweis; das zweite Mal ver* 
Fallt er in eine Geldstrafe von 5 bis 10 Rubeln, d££ 
dritte Mal wird diese Strafe verdoppelt und es wird 
ihm auf ein Jahr die Ausübung der Praxis untersagt. 
Lässt er sich ein solches Vergehen zum vierten Mal 
su Schulden, ItQmm^n, so verliert er dgs Recht der 
Praxis für immer, und kommt überdios auf 5 Monate
in Arrest,)

<1888 Becember 33, f  43. 1840 Aug. 31. 1845 Aug. 1&)

265. Dif bei der ApÄtlieke befindHclie^ Phar- 
mftceuten und Lehrlinge , n^elche' die Befehle d e | 
Verwalters der Apothek*, die Aofertiguag, Au£b«'
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Wahrung und den Ablass der Arzneien, das Einschrei­
ben in die Bücher, die Beobachtung der Ordnung 
u. s. w. betreffend, nicht pünktlich erfüllen werden, 
und welche schon wiederholte Bemerkungen und Ver­
weise der Behörde sich zugezogen haben, verfallen 
auf Entscheidung des Medicinalconseils in die durch 
Art. 1104 des Strafgesetzbuches verhängte Strafe.

CDie Schuldigen verlieren das Recht zur Aus­
übung der pharmaceutischen Praxis auf ein, zwei, 
drei Jahre oder auf immer, nach Maassgabe 
ihrer Schuld.)

(1836 December 23, § 44. 1845 August 15.)

264. Die Ausrede der Pharmaceuten, dass der 
wfdffgesetzliche Ablass der Arzneien auf Befehl des 
Inhabers oder Verwalters der Apotheke von ihnen 
gefchah, kann niemals in irgend welche Erwägung 
genommen werden. — Wenn der Verwalter der freien 
Apotheke unvermögend is t, die Geldstrafen zu be­
zahlen, so fallen dieselben auch auf den Apotheken- 
inhaber,

(183t> December £23, § 44, Anmerkungen.)

(Der Art. 2 6 t>  ist durch die im Art» 265 ge­
troffene Bestimmung aufgehoben worden.)

266. Die Verwalter und Besitzer von Apothe­
ken, welche eines nicht nüchternen Lebenswandels 
und der Fahrlässigkeit in ihrem Beruf überführt wer­
den, und die nach den ihnen hierüber von der Be­
hörde gemachten Bemerkungen und gegebenen Ver­
weisen sich nicht bessern, verfallen in Strafe nach 
Art. 1103 des Strafgesetzbuches.

(1839 December 23, § 46.)
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(N ach dem angeführten Art. 1105 verlieren 
solche Personen auf immer das Recht, Apothe­
ken zu verwalten, und wenn sie selbst Besitzer 
sind, das Recht, solche zu besitzen.)

(1845 August 15.)

A n m e rk . 1. iA Fällen, wo durch einige Artikel 
des Strafgesetzbuches der Verlust des Rechtes,' 
eine Apotheke zu halten, für immer verfügt ist, 
ist der Schuldigt: verbunden, die ihm zugehörige 
Apotheke binnen Jahresfrist zü verkaufen; un­
terdessen wird dieselbe nach Ermessen der Orts- 
Medicinalbehörde einer ändern Person zur Ver­
waltung anvertraut.

A n m erk . 2. Der Üsiaw vom 23, DecemÜer 1836 
verfügt die nach diesem §  Schuldigen, nach Be- 
J»tiifung der Sache durch das Medicinalconseil, 
des R echtes, Apdtheken zu besitzen öder stt 
verwalten, verlustig zn machen.

267. In allen diesen F ä llen . beobachtet die 
Medicinalverwaltung pünktlich: a) dass der Schul­
digerklärung des Pharmaceiilett wegen Unordnungen 
und Missbrauche, die gesetzliche Untersuchung vor­
angehe; b) dass bei der Untersuchung, in der Eigen­
schaft als Zeugen, Beamte von Seiten der Gouver­
nem ents-Gerichtsbarkeit ztigegen seien ? c) dass die 
Beschuldigung des Pharmaceuten wegen solcher Ver­
gehen, wegen der er der Absetzung von seiner Steife 
unterliegt, oder das Recht, eine Apotheke zu halten 
oder zu verwalten, . einbüsst, auf klare Thatsachen 
und Beweise sich gründe; und (T) dass über Alles, 
was durch die Untersuchung entdeckt wird, dem
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Medicinalrlepartement des Ministeriums des Innern 
unverzüglich zur Entscheidung berichtet werde.

(1836 Decemher 23 ,  ̂ 47.’)

An m e rk .  Diese Kegeln müssen in Beziehung zu 
den Kronsapotheken, welche dem Departement 
der Kroiis-Arzneibesorgiingen untergeordnet sind, 
von den Kronsapotheken-Inspectoraten, oder wo 
dergleichen nicht s in d , von den Medicinaiver- 
waltnngen beobachtet und von allen Ergebnissen 
der Untersuchung muss dem genannten Depar­
tement Bericht ersta tte t werden.

(1836 Juni 17, § 14. 1838 März 2 und December 5.)
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